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Sehr geehrter Herr Präsident,

den Fragen sind folgende Ausführungen vorangestellt: „Am 20. Mai 2018 war
unter https://www.mdr.de/sachsen/bautzen/jugendring-oberlausitz-in-
der-krise-100.html ein Artikel zum Jugendring Oberlausitz e.V. zu lesen.
Darin steht u.a., dass es aktuell keine Zuwendungs- oder Ablehnungsbe-
scheide oder sonstige verbindliche informationen zur Förderung für das
laufende Jahr gibt."

Namens und im Auftrag der Sächsischen Staatsregierung beantworte ich die
Kleine Anfrage wie folgt:

Vorbemerkuna:
Der Landkreis Görlitz entstand im Zuge der Kreisgebietsreform am 1. August
2008. Die Angaben beziehen sich daher auf die Jahre 2009 bis 2018.

Frage 1: In welcher Höhe hat der Freistaat Zuwendungen im Rahmen der
FRL Jugendpauschale seit 2008 jährlich an den Landkreis Görlitz über-
wiesen?

Die Angaben sind der Anlage 1 zu entnehmen. Die Daten des Jahres 2018
stellen die bewilligten Mittel dar. Eine vollständige Auszahlung der Zuwendung
erfolgte gemäß den Vorgaben der „Richtlinie des Sächsischen Staatsministe-
riums für Soziales und Verbraucherschutz zur Unterstützung örtlicher Träger
der öffentlichen Jugendhilfe (FRL Jugendpauschale)" noch nicht.

Frage 2: Was hat der Landkreis Görlitz in seinen Anträgen angegeben,
auf welche der Leistungsbereiche die Jugendpauschale prozentual ver-
teilt werden soil? (Bitte pro Jahr ab 2008 nach den in Ziffer 2 der FRL
Jugendpauschale angegebenen Leistungsbereiche Jugendarbeit und
Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und
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Jugendschutz, Jugendgerichtshilfe, Familienbildung und lien unterstützende
Beratung.)

Frage 3: 1st die im Antrag angegebene prozentuale Verteilung der Mittel auf die
einzelnen Leistungsbereiche so vollzogen wurden? (Bitte tabellarisch auflisten:
nach Haushaltsjahren ab 2008, beantragte prozentuale Verteilung und tatsächlich
erfolgte Mittelvertellung)

Zusammenfassende Antwort auf die Fragen 2 und 3:

Die Anlagen sind der Anlage 2 zu entnehmen. Für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch
keine Verwendungsnachweise vor. Daher können für diese Jahre keine Angaben zum
tatsächlichen Vollzug der Mittelverteilung getätigt werden.

Frage 4: In welcher Höhe wurde im Landkreis Görlitz die kommunale Komplemen-
tärfinanzierung nach 4.1. d) der FRL Jugendpauschale geleistet? (Bitte pro Haus-
haltsjahr ab 2008 als prozentualer Ante II zur Landesförderung)

Die Angaben sind der Anlage 1 zu entnehmen. Für die Jahre 2017 und 2018 liegen noch
keine Verwendungsnachweise vor. Die Daten der Jahre 2017 und 2018 stellen die im
Ausgaben- und Finanzierungsplan festgelegte Komplementärfinanzierung dar.

Frage 5: Warum wurden im Landkreis Görlitz noch keine Bescheide für das lau-
fende Jahr und wann wurden in den vergangenen Jahren die Bescheide versandt?
(Bitte nach Haushaltsjahren seit 2008)

Der Landkreis Görlitz als örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe erfüllt seine Aufga-
ben nach dem Sozialgesetzbuch Achtes Buch als weisungsfreie kommunale Pflichtauf-
gabe. Der Staatsregierung liegen daher keine Kenntnisse zum Bewilligungsverfahren
vor.

Mit freundlichen Grüßen

Barbara Kleptch

Anlagen
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Anlage 1 zur Kleinen Anfrage 6/13556 - Fragen 1 und 4

Jugendpauschale im Landkreis Görlitz

Haushaltsjahr
Zuwendung des

Freistaates Sachsen

kommunale
Komplementär-

f inanzierung

prozentualer Anteil
zur Landesförderung

(gerundet)

2009 980.851,30 E 2.021.522,62 E 206,10
2010 686.129,60 E 1.743.879,83 E 254,16
2011 657.176,00 E 1.794.185,81 E 273,01
2012 633.089,60 E 1.625.593,71 E 256,77
2013 646.998,76 E 2.088.211,07 E 322,75
2014 641.071,10 1.084.850,91 E 169,22
2015 740.810,04 E 1.322.519,38 E 178,52
2016 732.942,05 E 1.452.590,99 E 198,19
2017 743.958,17 E 1.624.885,44 E' 218,41
2018 706.806,68 E_ 1.691.549,33 E 239,32

Quelle: Kommunaler Sozialverband Sachsen, Stand 07.06.2018
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